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Kantine statt Kabine
HUMLIKON  Die «Kreuzstrasse» ist 
jetzt auch eine Betriebskantine. 
LKW-Fahrer, die auf dem Parkplatz 
übernachten, können etwas 
Warmes essen. Dieser Lösung ging 
ein «langer Kampf» voraus, wie es 
beim Chauffeurenverband heisst.

EVELYNE HAYMOZ

Schinken, Käse und Brot führe er im-
mer mit, sagt Chauffeur Bruno Haldi-
mann. Während des Lockdowns fülle 
er seinen Kühlschrank im Lastwagen 
aber noch etwas mehr. Denn am frü-
hen Montagmorgen verlässt er sein 
Zuhause im Bernbiet und kehrt erst am 
Freitagabend dahin zurück. Dazwi-
schen beliefert er Kunden und fährt  
Kilometer um Kilometer – vorbei an 
geschlossenen Raststätten und Res-
taurants. Die Problematik für die LKW-
Fahrer lässt sich wie folgt zusammen
fassen: Kein warmes Essen unterwegs, 
weder Klo noch Dusche.

Doch seit etwas mehr als zwei Wo-
chen gibt es dafür eine Lösung na-
mens «Betriebskantine». Chauffeure, 
die unterwegs übernachten, können 
sich in ausgewählten Restaurants ver-
pflegen lassen. Nach «langem Kampf» 
sei es «Les Routiers Suisses» gelungen, 
mit dem Bundesamt für Gesundheit 
ein Kantinenkonzept für Chauffeure 
zu erarbeiten, heisst es auf der Websi-
te des Verbands. «Es braucht einen Ort, 
wo sie sich hinsetzen, etwas Warmes 
essen und zur Ruhe kommen können», 
sagt David Piras, Geschäftsführer des 
Verbands. 

Schweizweit machen 56 Gastrobe-
triebe an der Aktion mit, im Kanton 
Zürich sind es fünf. Darunter auch die 

Humliker «Kreuzstrasse» neben der 
A4 und der Hauptstrasse H15. Sie bie-
tet an zwei Abenden pro Woche eine 
warme Mahlzeit und die Dusche an. 

Aus Tradition
«Wir sind ein Lastwagenrestaurant mit 
Tradition», sagt Wirtin Ursula Huber-

Frei. Sie hoffe, bald wieder einen Znü-
ni-, Mittag- und Abendservice anbieten 
zu dürfen. Die Betriebskantine trage 
sie aus Solidarität mit, es sei ihr Beitrag, 
«um gemeinsam durch die Krise zu 
kommen». Einige nutzen das Take-
away-Angebot und essen in der Führer-
kabine, andere setzen sich ins Lokal. 

Pro Abend werde die Kantine von bis 
zu einem halben Dutzend Gästen ge-
nutzt, sagt sie.

David Piras nennt einen weiteren ak-
tuellen Brennpunkt: das Fehlen sanitä-
rer Einrichtungen. «Jemand, der unter-
wegs ist, muss halt auch unterwegs», 
sagt er.

Die Kabine eines LKWs dient zwar 
gleichzeitig als Arbeitsplatz und 
Schlafnische, eine Dusche oder ein 
WC finden sich darin aber nicht. Die 
Wege, die zur Erleichterung führen, 
reichen denn auch von ordentlich bis 
zu unkonventionell und vom geheiz-
ten WC-Container mit Wasseran-
schluss bis zum Säckli oder einem  
Abstecher in den Wald. Betriebskanti-
nen sind auch in dieser Hinsicht hilf-
reich.

Kalter Kaffee
Für die beiden Gäste in der «Kreuzstras
se» drängt sich diese Frage nicht auf. 
Sie erzählen davon, von wo sie am 
Morgen losgefahren seien (beide aus 
Deutschland), wohin sie am nächsten 
Tag fahren werden (Luzern und Frau-
enfeld) und was sie mitführen (Blu-
menerde und Schweinefleisch). 

Trotz Plexiglasscheibe auf dem Tisch 
kommt ein Gespräch zustande, auch 
die Serviceangestellte beteiligt sich 
daran. Die Betriebskantine vermittelt 
neben einer warmen Mahlzeit ebenso  
Gastfreundschaft in der kontaktarmen 
Zeit. Denn bei niedrigen Temperatu-
ren bevorzugen es viele Chauffeure, 
den Abend im geheizten Fahrerhaus 
zu verbringen, anstatt auf dem Park-
platz vor dem Camion zu stehen.

«Trotz der Einschränkungen, die 
Corona mit sich bringt, kann ich noch 
immer das tun, was ich am liebsten 
mache: fahren», sagt der Berner. 

Nach der Nacht in der Kabine wird 
er um 5 Uhr aufstehen. «Frühstück 
brauche ich nicht. Mit einem Kafi am 
Morgen läuft mein Motor», sagt er. 
Selbst wenn es das Getränk noch wei-
tere Wochen oft nur in gekühlter Form 
geben wird.

Richter hat «keine Fragen mehr, nur noch Hoffnung»
BEZIRKSGERICHT  Wegen Drogen-
delikten, Geldwäscherei und 
Gewaltdarstellungen auf seinem 
Handy hat das Bezirksgericht 
Andelfingen gestern einen 22-jäh-
rigen Mann verurteilt. 

Im abgekürzten Verfahren wurde am 
Montagnachmittag die Anklage gegen 
einen 22-jährigen Mann mit Wohnsitz 
in Zürich verhandelt. Bei abgekürzten 
Verfahren haben die Beschuldigten die 
ihnen vorgeworfenen Straftaten bereits 
zugegeben und ihre Verteidiger und 
die Staatsanwaltschaft sich auf einen 
Urteilsvorschlag geeinigt. Aus diesem 
Grund war die Staatsanwaltschaft nicht 
im Gerichtssaal anwesend. Auch auf 
Rechtsmittel («Rekurs») wird von vorn-
herein verzichtet. 

Einzelrichter Georg Merkli erinner-
te den jungen Mann gleich zu Beginn 
daran: «Sie können mir im Folgenden 
die Aussage zwar verweigern, aber da-
mit wird die Einigung auf ein abge-
kürztes Verfahren hinfällig.» Der Be-
schuldigte hatte kein Interesse daran, 
die Rückkehr zu einem ordentlichen 
Verfahren zu riskieren und gab dem 
Richter keinen Anlass dazu. 

Nicht das erste Mal vor Gericht
Der in Zürich geborene und aufge-
wachsene Mann hat nach der obligato-
rischen Schulzeit an einer privaten 
Wirtschaftsschule eine dreijährige KV-
Lehre absolviert und wohnt noch bei 
den Eltern. Seit über vier Jahren arbei-
te er samstags als «Assistent der Ge-

schäftsleitung» in einer Autowerkstät-
te, und seit dem 4. Januar 2021 habe er 
zudem eine 100-Prozent-Praktikanten-
stelle bei einem Baudienstleister, zu ei-
nem Monatslohn von 700 Franken, gab 
er zu Protokoll. Die Abmachung sei, 
dass er sich so ein Jahr lang unter Be-
weis stelle und dann eine vollwertige 
Anstellung bekomme. «Ich gebe an die-
ser Arbeitsstelle mein Bestes und sehe 
keine kriminelle Zukunft mehr», ant-
wortete er auf die Frage des Richters 
nach seinen Plänen.

Der Richter machte mehrmals deut-
lich, dass er das auch sehr hoffe: «Das 
ist Ihr letzter Zwick an der Geissel.» 
Denn der Mann stand nicht zum ersten 
Mal vor Richtern. Schon als Jugendli-
cher kam er 2016 wegen Hausfriedens-
bruchs, Diebstahls, Ausweismiss-
brauchs, Unterschlagung und Fahrens 
ohne Ausweis vor Gericht. 2019 wurde 
er erneut zu 14 Monaten Freiheitsstra-
fe bei drei Jahren Probezeit verurteilt, 
diesmal wegen Verletzung von Ver-
kehrsregeln und Missachtung des Waf-
fengesetzes. 

«Professionalisierung erkennbar»
Im Februar 2020 kontrollierte die Poli-
zei an der Andelfingerstrasse in Trülli-
kon den Mercedes, den der Beschul-
digte lenkte. Sie fand vier Dosen mit je 
rund 15 Gramm psylocibinhaltigen Pil-
zen und knapp 10 000 Franken in klei-
nen Euroscheinen – der Mann gab an, 
dieses Geld kurz zuvor von einer nicht 
identifizierten Person «zur Aufbewah-
rung» erhalten zu haben. Dass das 
Geld aus dem Marihuanahandel 

stammte, war ihm bewusst. Es blieb 
nicht der letzte Vorfall des Jahres. Am 
18. März 2020 fand die Polizei auf sei-
nem Handy eine manuell gespeicherte 
Videosequenz, in der sich «ein Kampf-
hund in das Gemächt eines nackt und 
wehrlos am Boden fixierten Mannes 
verbeisst.» Am 21. Oktober wurde der 
Mann in der Wohnung eines Dritten 
mit einer rund 100-grämmigen Ha- 
schischplatte gefasst, die er zum Zweck 
des Weiterverkaufs erstanden hatte.

Die neue Anklage lautete daher auf 
unbefugten Betäubungsmittelbesitz, 
Betäubungsmittelkonsum, Geldwä-
scherei und Besitz von Gewaltdarstel-

lungen. Der Richter fasste es so zusam-
men: «Man bekommt den Eindruck, 
dass bei Ihnen bereits eine Professio-
nalisierung der Kriminalität stattge-
funden hat. Dieses Urteil geschieht in 
der Hoffnung, dass Sie den Ernst der 
Lage erkennen und eventuell auch Ihr 
Umfeld und Ihre Freunde wechseln.» 
Noch sei der Angeklagte jung, aber «ir-
gendwann ist es gelaufen, und Sie sind 
‹gelabelt›». 

Am Strafmass nichts ändern
Der Richter sagte, das vom Staatsan-
walt und vom Amtsverteidiger ausge-

handelte Urteil sei zwar «nicht begeis-
ternd, aber als Gesamtpaket okay» – 
sofern der Angeklagte nun seine Chan-
ce packe. Er sprach ihn in allen vier 
Punkten schuldig und erklärte das 
Strafmass: Eine sechsmonatige Frei-
heitsstrafe mit Bewährung von 2019 
wird widerrufen und nun durch insge-
samt neun Monate Haft – unbedingt – 
und eine Busse von 400 Franken er-
setzt. Die 73 bereits in Haft verbrachten 
Tage werden abgezogen. 

Die Bewährungsfrist für ein weiteres 
Urteil von 2019 wird um ein Jahr ver-
längert – das Bezirksgericht Uster hat-
te ihn zu 14 Monaten Haft und 1500 
Franken Busse verurteilt. 

Die beschlagnahmten 9800 Franken 
werden zugunsten der Staatskasse ein-
gezogen, die Rauschmittel vernichtet. 
Darüber hinaus muss der Verurteilte 
14 383 Franken Verfahrenskosten tra-
gen: für das Gerichtsverfahren, für die 
Laboruntersuchungen und Spurensi-
cherung und für das Honorar des 
Amtsverteidigers. Dieses beläuft sich 
auf 7900 Franken und wird vom Ver-
urteilten erst zur Rückzahlung einge-
fordert, wenn es seine finanzielle Situ-
ation wieder zulässt. «Haben Sie noch 
Fragen?», wollte der Richter wissen 
und bekam ein Nein zur Antwort. «Gut. 
Ich auch nicht. Nur noch Hoffnungen.»

Um die in Aussicht gestellte Festan-
stellung nicht durch den unbedingten 
neunmonatigen Haftvollzug zu gefähr-
den, wollen der Anwalt und sein Man-
dant beim Amt für Justizvollzug und 
Wiedereingliederung um Vollzug in 
Halbgefangenschaft ersuchen. � (sm)
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Die beiden Chauffeure, Bruno Haldimann (l.) aus dem Bernbiet und Frith Kraassenberg aus Holland, gehören zu den ersten 
Gästen, die in der «Kreuzstrasse», die derzeit eine Betriebskantine ist, ein warmes Essen zu sich genommen haben. � Bild: hay
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«Sie sind noch jung, aber 
irgendwann ist es gelaufen.»Richter Georg Merkli

	■ Andelfingen

Sammelstelle muss 
videoüberwacht werden
In der Wertstoffsammelstelle «Fuch-
senhölzli» würden vermehrt Materiali-
en und Abfälle wild deponiert, und das 
Littering habe stark zugenommen, 
schreibt der Gemeinderat. Mit einer Vi-
deoüberwachung solle der nicht sach- 
und ordnungsgemässen Entsorgung 
ein Riegel geschoben werden. «Ge-
stützt auf die Polizeiverordnung der 
Gemeinde und unter Auflagen» habe er 
daher einer Überwachung des Areals 
mit Videokameras zugestimmt.� (az)


